
Stadt Neumünster Neumünster, 29. Mai 2025
Der Oberbürgermeister

Soziale Hilfen
 
 
 

  AZ: FD 50 / Herr Winter

 
 
 

Drucksache Nr.:  0512/2023/DS
===========================

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung

Ausschuss für Soziales und Gesundheit 10.09.2025 Ö Vorberatung
Ausschuss für Finanz- und 

Vergabeangelegenheiten
23.09.2025 Ö Vorberatung

Hauptausschuss 24.09.2025 Ö Vorberatung
Ratsversammlung 30.09.2025 Ö Endg. entsch. Stelle

 

Berichterstatter:
 
Oberbürgermeister Bergmann / Stadtrat Hillgruber
 

Verhandlungsgegenstand:
 
Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und 

dem Diakonischen Werk Altholstein GmbH 
über die Durchführung der Schuldnerberatung

 
 

A n t r a g: Dem Abschluss des als Anlage 1 beigefügten 
Vertrages zwischen der Stadt Neumünster und dem 

Diakonischen Werk Altholstein GmbH über die 

Durchführung der Schuldnerberatung für den 

Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2030 wird 
zugestimmt.
 

IRIS: Soziale Stadt sein, in der alle Menschen 
gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden. 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Produkt 31201 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produkt 31101 – Grundversorgung und Hilfen nach 

dem SGB XII
 
Im Jahr 2025 entstehen voraussichtlich
Aufwendungen in Höhe von 280.200 EUR.

 
In allen Vertragsjahren könnte sich dieser Betrag 

durch tarifliche Anpassungen im 
Personalkostenbereich sowie ab 2027 durch 
Preissteigerungen bei den Sachkosten erhöhen 

(siehe § 9 Abs. 1 und 4 des Vertrages).
 
Die Aufwendungen werden bei der Haushaltsplanung
ab 2026 berücksichtigt.
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B e g r ü n d u n g:
 
Seit dem 01.04.2012 wird die Schuldnerberatung, eine Pflichtaufgabe gemäß § 16 a 

Sozialgesetzbuch (SGB) II und § 11 SGB XII, in der Stadt Neumünster vom Diakonischen

Werk Altholstein GmbH (Diakonisches Werk) durchgeführt. 

 
Zuletzt wurde der Vertrag im Jahr 2020 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025 
abgeschlossen (Drucksache 0646/2018/DS). Im Jahr 2024 wurde ein Nachtrag für die 

Jahre 2024 und 2025 beschlossen, nachdem die Tarifeinigung für den Kirchlichen 

Tarifvertrag Diakonie (KTD) Kostensteigerungen im Personalkostenbereich mit sich 
brachte, die durch den laufenden Vertrag nicht abgedeckt waren (Drucksache 
0204/2023/DS).
 
Die Notwendigkeit einer leistungsstarken Schuldnerberatung in Neumünster wird 

weiterhin durch den jährlich erscheinenden SchuldnerAtlas Deutschland belegt (siehe 

folgende Abbildung). Im Jahr 2024 wird Neumünster dort deutschlandweit auf Platz 396 

von 400 Städten und Kreisen gelistet - nur in Herne, Gelsenkirchen, Pirmasens und 
Bremerhaven wurde eine höhere Überschuldungsquote ermittelt. Im Jahr 2019 wurde 

Neumünster sogar auf dem vorletzten Platz geführt, seinerzeit beschloss die 
Ratsversammlung auf Antrag auch deshalb eine personelle Aufstockung der 
Beratungsstelle.
 
 

 
 
Die Verwaltung spricht sich dafür aus, das Vertragsverhältnis mit dem Diakonischen Werk

fortzuführen und einen neuen 5-Jahres-Vertrag abzuschließen. 

 
Der als Anlage beigefügte Vertragsentwurf für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2030
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entspricht bis auf wenige redaktionelle Anpassungen dem jetzt gültigen Vertrag, die 

wesentlichen Vertragsanpassungen stellen die Neufestlegung der jährlichen Vergütung (§

9) und die Laufzeit des Vertrages (§ 12) dar. 

 
Der jährliche Zuschuss erhöht sich vom laufenden Jahr 2025 auf das erste Vertragsjahr 

2026 unter Annahme einer 5%igen Tarifsteigerung um ca. 10 %. Grund hierfür sind 

Höherstufungen der langjährig tätigen Mitarbeitenden (Stufenlaufzeit) und weitere 

Auswirkungen der Tarifeinigung KTD aus dem Jahr 2024 (gestuft steigende 
Sonderzuwendungen). Da die Tarifrunde für das Jahr 2026 noch nicht abgeschlossen ist, 

wurde vertraglich festgehalten, dass die Zuschusshöhe für 2026 (Annahme + 5 %, s.o.) 

nachträglich an das tatsächliche Verhandlungsergebnis angepasst wird.
 
Der beigefügte Vertragsentwurf wurde mit dem Diakonischen Werk und dem Fachdienst 

Recht der Stadt Neumünster abgestimmt.

 
 
 
 

Im Auftrag
 
 
 
 
Tobias Bergmann Carsten Hillgruber
 
Oberbürgermeister Stadtrat
 
 
 
Anlagen:
Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und dem Diakonischen Werk über die 

Durchführung der Schuldnerberatung

 
 
 




